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Wege zu einer Hochschulreife bzw. zu einem Hochschulzugang (ohne Hochschulreife)  

Stand: September 2015 (Zusammengestellt von Heike Leneis) 

Rechtliche Fundstellen: Schulordnungen, Qualifikationsverordnung (QuaV), Prüfungsordnung für die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife (ErgPOFHR), 

Begabtenprüfungsordnung, Zulassungs- und Prüfungsordnung für das Telekolleg 

Möglichkeiten zum Erlangen der fachgebundenen Hochschulreife  
      

9 Externenprüfung an der 
BOS 

 Schriftliche Prüfung in Deutsch, Mathe, Englisch sowie im 
Profilfach jeweiligen Ausbildungsrichtung 
Darüber hinaus hat die Bewerberin oder der Bewerber 
drei weitere Pflichtfächer der jeweiligen 
Ausbildungsrichtung zu wählen 
 

 Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife 

§§ 74 – 76 FOBOSO 
 

10 Fachoberschule (FOS 13 
ohne 2. Fremdsprache) 

Voraussetzung für Eintritt in Jahrgangsstufe 13: 
Notendurchschnitt mind. 2,8 im Fachabitur 

Schriftliche Prüfung in Deutsch, Mathe, Englisch sowie im 
Profilfach jeweiligen Ausbildungsrichtung (vgl. § 64) 
+ Seminararbeit (vgl. § 46) 
 

Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife 

 
§ 62 Abs 2 
§ 46 FOBOSO 

11 Berufsoberschule (BOS 
13 ohne 2. 
Fremdsprache) 

Abschluss der Jgst. 13 Schriftliche Prüfung in Deutsch, Mathe, Englisch sowie im 
Profilfach jeweiligen Ausbildungsrichtung (vgl. § 64) 
Mündliche Prüfung in Englisch 
+ Seminararbeit (vgl. § 46) 
 
 

Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife 

§ 62 Abs 2 
§ 46 FOBOSO 

12 Fachakademie Abschlussprüfung der Fachakademie und 
Ergänzungsprüfung jeweils Gesamtnote „sehr gut“ 

 Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife 

Prüfungsordnung für die 
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der 
Fachhochschulreife (+ fachgeb. HSR) 
25. Mai 2001, zuletzt geändert 
28.11.2011 
§ 25a 
§ 4 QualV 

13 Staatsinstitut für die 
Ausbildung von 
Fachlehrern 

Zeugnis über die Abschlussprüfung zusammen mit 
einer Urkunde des Staatsministeriums über den Erwerb 
der fachgebundenen Hochschulreife 

 Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife 

§ 4 QualV Nr. 3-5 

14 - Vorprüfung  in einem Fachhochschulstudiengang  
- Magisterstudiengang einer Universität 
- Zwischenprüfung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes für den Einstieg in 

der dritten Qualifikationsebene 
- Abschlusszeugnis des Studiengangs Brauwesen 

  § 5 QualV Nr. 1 - 4 

 


